
Zurück an: 
Gemeinde Wehingen 
Gosheimer Straße 14-18 
78564 Wehingen 

oder: 
info@wehingen.de / annette.domscheit@wehingen.de  

 

Anzeige eines vorübergehenden Gaststättengewerbes/-betriebes 
aus besonderem Anlass gemäß § 2 Abs. 2 Gaststättengesetz für Baden-
Württemberg (LGastG) 
Die Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes aus besonderem Anlass ist 
mindestens 2 Wochen vor Beginn des Betriebes zu erstatten. 

Dieses Formular dient der reinen Anzeige bei der zuständigen Behörde. Es erfolgt keine Eingangsbe-
stätigung und auch keine „Erlaubnis“. Die Anzeige ersetzt keine anderweitigen erforderlichen Geneh-
migungen. Bestehende gesetzliche Vorgaben, Auflagen oder Erlaubniserfordernisse bleiben hiervon 
unberührt. 

 
Antragstellendes Unternehmen / Antragstellende Organisation 

Name 

 
 

Antragstellende Person 
Vornamen Familienname 

 
 

Anschrift 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 
 

Telefon (Festnetz/Mobil) E-Mail-Adresse 

 
 
Anlass und Ort der Veranstaltung 

Bezeichnung der Veranstaltung 

 
 

Ort der Veranstaltung (Genaue Bezeichnung des Gebäudes, Grundstücks, Lage, Anschrift) 

 
 

 
Bei Bedarf bitte Blatt 3 verwenden 

 

mailto:info@wehingen.de
mailto:annette.domscheit@wehingen.de
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Veranstaltungstermine 

1. Veranstaltungstag 

Datum Beginn 
 

Uhr 

Ende 
 

Uhr 
 

2. Veranstaltungstag 

Datum Beginn 
 

Uhr 

Ende 
 

Uhr 
 

3. Veranstaltungstag 

Datum Beginn 
 

Uhr 

Ende 
 

Uhr 
 

4. Veranstaltungstag 

Datum Beginn 
 

Uhr 

Ende 
 

Uhr 
 

5. Veranstaltungstag 

Datum Beginn 
 

Uhr 

Ende 
 

Uhr 
 

 

 

 
Ort, Datum Unterschrift 
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Blatt 3 zum  

Ort der Veranstaltung 
Ort der Veranstaltung (Genaue Bezeichnung des Gebäudes, Grundstücks, Lage, Anschrift) 

 
 

•  

Ort der Veranstaltung (Genaue Bezeichnung des Gebäudes, Grundstücks, Lage, Anschrift) 

 
 

•  

Ort der Veranstaltung (Genaue Bezeichnung des Gebäudes, Grundstücks, Lage, Anschrift) 

 
 

•  

Ort der Veranstaltung (Genaue Bezeichnung des Gebäudes, Grundstücks, Lage, Anschrift) 

 
 

•  

Ort der Veranstaltung (Genaue Bezeichnung des Gebäudes, Grundstücks, Lage, Anschrift) 

 
 

•  

Ort der Veranstaltung (Genaue Bezeichnung des Gebäudes, Grundstücks, Lage, Anschrift) 
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Allgemeine Hinweise zur Anzeige eines vorübergehenden Gast-
stättenbetriebes aus besonderem Anlass 
 
Die Landesregierung hat die Regeln für das Gaststättengewerbe neu geordnet. Da-
bei wurde festgelegt, dass die Verantwortung für einen ordnungsgemäßen Betrieb 
stärker bei der Betreiberin oder dem Betreiber der Gaststätte liegt. Diese Person 
muss nun selbst dafür sorgen, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten wer-
den. 
Damit Sie dieser Verantwortung nachkommen können, machen wir Sie besonders 
auf die folgenden Punkte aufmerksam: 
 
1. Sperrzeit  
 
Die Sperrzeiten für einen vorübergehenden Gaststättenbetrieb sind zunächst grund-
sätzlich in § 8 Gaststättengesetz für Baden-Württemberg (LGastG) geregelt.  
 
(1) Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften, für Straußwirtschaften sowie 
für öffentliche Vergnügungsstätten beginnt um 3 Uhr. In der Nacht zum Samstag und 
zum Sonntag beginnt die Sperrzeit um 5 Uhr und endet jeweils um 6 Uhr. Sie endet 
jeweils um 6 Uhr.  
 
(2) In der Nacht zum 1. Januar wird die Sperrzeit aufgehoben, in der Nacht zum Fast-
nachtsdienstag und zum 1. Mai beginnt sie um 5 Uhr. 
 
2. Lärmschutz  
 
Mit dem Gaststättenbetrieb verbundene Lärmentwicklungen (z.B. musikalische Dar-
bietungen oder Lärm, der durch die Unterhaltung der aus der Gaststätte auf die 
Straße heraustretenden Gäste oder durch das Verhalten des Betriebes, insbeson-
dere bei der An- und Abfahrt mit Kraftfahrzeugen, verursacht wird) sind sozialverträg-
lich zu dämpfen.  
 
Die Immissionen dürfen die zulässigen Richtwerte in Höhe von maximal  
 

70 dB (A) tagsüber (06.00 Uhr bis 20.00 Uhr)  
65 dB (A) Ruhezeiten (20.00 Uhr bis 22.00 Uhr)  
55 dB (A) Ruhezeiten (22.00 Uhr bis 23.00 Uhr)  
45 dB (A) Misch-/Dorfgebiete (23.00 Uhr bis 06.00 Uhr)  
40 dB (A) Wohngebiet (23.00 Uhr bis 06.00 Uhr)  
 

an den nächstliegenden Wohnungen bzw. Wohngebäuden nicht überschreiten. Kurz-
fristige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tagsüber (6.00 Uhr bis 22.00 
Uhr) um nicht mehr als 20 DB (A) und nachts um nicht mehr als 10 dB (A) über-
schreiten.  
 
Soweit Beschallungsanlagen Verwendung finden, sind die einzelnen Lautsprecher so 
anzubringen, dass die Abstrahlrichtung möglichst immer von der Wohnbebauung ab-
gewandt ist. Eine möglichst hohe Anzahl von Lautsprechern mit niedriger Ausgangs-
leistung ist der Verwendung weniger Geräte mit hoher Leistung vorzuziehen. 
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Sofern Belästigungen für die Nachbarschaft zu erwarten sind, ist dies vor Aufnahme 
des Gaststättenbetriebes durch eine Fachfirma prüfen zu lassen. Soweit dies ander-
weitig nicht gewährleistet werden kann, ist die Ausgangslautstärke von Lautspre-
chern durch den Einbau von Lautstärkebegrenzern zu reduzieren.  
 
Nähere Einzelheiten können Sie auch der TA-Lärm und der LAI-Freizeitlärmrichtlinie 
entnehmen. Das Gewerbeaufsichtsamt des Landkreises berät Sie ggfs. gern zu ein-
zelfallspezifischen Fragestellungen Ihrer vorgesehenen Veranstaltung.  
 
3. Hygienehinweise  
 
Für ehrenamtliche Helfer bei Vereinsfesten und ähnlichen Veranstaltungen wird auf 
den „Leitfaden für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln“ verwiesen.  
(Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln auf Vereins- und Straßenfesten: Minis-
terium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg) 
 
4. Getränkeausschank  
 
Bei Verwendung einer Schankanlage für den Getränkeausschank sollte vor Inbe-
triebnahme eine Abnahmeprüfung durch einen Sachverständigen für Geträn-
keschankanlagen erfolgen.  
 
Es ist stets das volle Schankmaß zu gewähren. Das Schankpersonal ist zum richti-
gen Einschenken anzuhalten.  
 
Zum Vor- und Nachspülen der Trinkgefäße müssen mindestens zwei große Spülwan-
nen und zum Herbeiholen des Wassers genügend große rostfreie Behälter vorhan-
den sein.  
 
Trinkgefäße dürfen bei Handspülung nur in fließendem Wasser geschwenkt werden. 
Bei der Reinigung der Trinkgefäße in Wasserbottichen ist dafür Sorge zu tragen, 
dass durch ständigen Zulauf von Wasser mit Trinkwasser-Qualität in diese Bottiche, 
ein permanenter Wasseraustausch gegeben ist.  
Es müssen auch alkoholfreie Getränke auf Verlangen eines Gastes verabreicht wer-
den. Davon darf mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer sein als das bil-
ligste alkoholische Getränk gleicher Menge.  
 
Es ist verboten, in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an erkennbar 
Betrunkene zu verabreichen.  
 
Das Betreiben sogenannter „Flatrate Partys“ oder ähnlichen Veranstaltungen, die 
dem Alkoholmissbrauch Vorschub leisten, ist grundsätzlich verboten.  
 
Die Getränkepreise sind unter Angabe der Menge bzw. des Inhalts gut sichtbar anzu-
schreiben.  
 
Der Erdboden ist bei den Bierzapfanlagen mit einem Bretterbelag (Lattenrost) zu ver-
sehen.  
 
 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/publikation/did/leitfaden-fuer-den-umgang-mit-lebensmitteln-auf-vereins-und-strassenfesten/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/publikation/did/leitfaden-fuer-den-umgang-mit-lebensmitteln-auf-vereins-und-strassenfesten/
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5. Verwendung von Flüssiggas  
 
Die Mindestvorschriften für den Betrieb von Geräten und Anlagen mit hochverdichte-
ten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gasen sind zu beachten.  
 
6. Jugendschutz (JuSchG)  
 
Das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit ist von Ihnen als Veranstal-
ter zu beachten.  
 
Die Jugendschutzkontrollen an den Eingängen sind bis zum Ende der Veranstaltung 
beizubehalten. Die an den Eingängen tätigen Ordner sind über diese Aufgabe geson-
dert zu belehren.  
 
Auch die Personen, die alkoholische Getränke ausgeben, sind über die Bestimmun-
gen des Jugendschutzgesetzes (§ 9 Verabreichen alkoholischer Getränke) zu beleh-
ren. Dies ist schriftlich gegen Unterschrift zu dokumentieren und auf Verlangen den 
Behördenvertretern und der Polizei vorzulegen.  
 
7. Verantwortlichkeiten des Veranstalters  
 
Der Erlaubnisinhaber hat alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung im Veranstaltungsraum bzw. auf dem Veranstaltungsge-
lände zu gewährleisten. Hierzu gehört insbesondere die Einhaltung bau-, immissions-
schutz-, gaststätten-, sperrzeit-, jugendschutz-, jugendarbeitsschutz-, lebensmittel-, 
hygiene-, seuchen-, preisangaben-, eich- und sonn- und feiertags-rechtlicher Vor-
schriften sowie die Bereitstellung eines leistungsfähigen und ausreichend besetzten 
Ordnungsdienstes. Bei sich anbahnenden Störungen ist die Hilfe der zuständigen 
Polizeiorgane in Anspruch zu nehmen.  
 
Im Hinblick auf Unwetterereignisse und im Zusammenhang mit Zelten, Bühnenauf-
bauten oder andere windempfindliche Gegenständen ist vor Veranstaltungsbeginn 
bei einem anerkannten meteorologischen Institut eine Prognose über die während 
der Veranstaltung herrschende Wetterlage einzuholen.  
 
Sofern eine kritische Wetterlage vorhergesagt wird, sind die laufend aktuellen Wetter-
prognosen bis zum Ende der Veranstaltung zu verfolgen.  
 
Bevor die bei fliegenden Bauten (z. B. Zelte und Bühnenaufbauten) im Prüfbuch oder 
im Auflagenbescheid vorgegebene Grenzwindstärke erreicht wird, sind die Zelte zu 
räumen. Die notwendigen Zelt-ausgänge dürfen hierbei erst verschnürt werden, 
wenn die Evakuierung abgeschlossen ist.  
 
Lassen die Wetterauskünfte befürchten, dass die Sicherheit der Veranstaltungsbesu-
cher bzw. die Statik und Festigkeit fliegender Bauten oder sonstiger Einrichtungen 
durch Wettereinflüsse gefährdet werden können, sind unverzüglich und grundsätzlich 
eigenverantwortlich die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen (Durchsagen im Zelt 
bis zum Abbruch der Veranstaltung, Sicherung der Aufbauten und Evakuierung des 
Veranstaltungsgeländes) zu treffen.  
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Im Hinblick auf Brandschutz und Rettungswege ist zu beachten, dass Zu- und Aus-
gänge, Durchfahrten, Durchgänge, Treppenräume und Verkehrswege, die bei einem 
Brand als Rettungswege und als Angriffsweg für die Feuerwehr dienen können, frei-
zuhalten sind.  
 
Bei Dekorationen empfiehlt es sich, nur schwer entflammbare Dekorationen (B 1 
nach DIN 4102) zu verwenden. Es sind in ausreichender Anzahl nicht brennbare Ab-
fallbehälter mit dicht schließenden Deckeln bereitzuhalten.  
 
Sämtliche Rettungswege sind bis auf die öffentliche Verkehrsfläche in voller Breite 
freizuhalten und zu kennzeichnen. Die Ausgänge sind unversperrt zu halten, sie dür-
fen nicht verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden. Stände, Vorratslagerun-
gen u. Ä. im Freien dürfen Rettungswege nicht einengen.  
 
Feuerstätten, Grill- und Kochanlagen sowie Fritteusen u. Ä. sind während des Be-
triebs ausreichend zu beaufsichtigen und es sind an zentralen Stellen in ausreichen-
der Zahl amtlich zugelassene, geeignete Feuerlöscher nach DIN 14 406 oder DIN EN 
3 bereitzuhalten.  
 
Bei Koch- und Grillanlagen ist ein amtlich zugelassener Kohlendioxidlöscher (mind. 5 
kg) nach DIN 14 406, DIN EN 3 bereitzustellen.  
Zur Bekämpfung von Bränden in Fritteusen bis zu 50 l Füllmenge ist ein geeigneter 
Feuerlöscher für Brände von Speiseöl und Speisefett bereitzuhalten. Er muss DIN 
14406-5:2000-10 (Vornorm) entsprechen. Zusätzlich muss eine Löschdecke nach 
DIN EN 1869 staubgeschützt bereitgehalten werden.  
 
Holzkohlegrillanlagen müssen nach den Seiten zu Bauteilen aus brennbaren Bau-
stoffen Abstände von mindestens 40 cm haben, nach oben sind die doppelten Ab-
stände einzuhalten.  
 
Zum Anzünden dürfen keine leicht entzündlichen brennbaren Flüssigkeiten, wie z. B. 
Spiritus, verwendet werden.  
 
Für jeden Holzkohlegrill ist je ein Wasserlöscher bereitzuhalten.  
 
8. Versicherung  
 
Es empfiehlt sich, für die Veranstaltung eine ausreichende Versicherung (Veranstal-
tungs-Haftpflichtversicherung) abzuschließen, die alle mit der Veranstaltung verbun-
denen Risiken abdeckt, denn der Veranstalter haftet nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen für Schäden, die durch die Veranstaltung verursacht werden.  
 
9. Behördenvertreter  
 
Den Bediensteten der Gemeinde, der Polizei und dem Kommandanten der Feuer-
wehr ist zu allen Bereichen des Veranstaltungsortes Zutritt zu gewähren. Der Ord-
nungsdienst ist entsprechend zu unterrichten. Die Weisungen der Gemeinde, Polizei 
und des Feuerwehrkommandanten sind zu befolgen. 
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